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Odebornstadt verjüngt die Fahrzeugflotte
SASSENHAUSEN Die Kommune investiert weiterhin gezielt in die Infrastruktur und stattet die Löschgruppe Sassenhausen mit einem neuen Auto aus

Welche Probleme die
Beschaffung mit sich bringt.

vö n Dieser Spagat gelingt der Stadt
Bad Berleburg bislang hervorragend:
Einerseits sieht sich die Freiwillige Feuer-
wehr mit stetig wachsenden Aufgaben und
neuen Herausforderungen konfrontiert,
auf der anderen Seite spürt die Kommune
Kostendruck ebenso wie die Schwierigkei-
ten bei Neuanschaffungen. Lange Liefer-
zeiten und Materialknappheit lassen bei
Neuanschaffungen grüßen.

Dennoch: Gemeinsam sei es gelungen,
sagte Jens Schmitt, Bad Berleburgs stellv.
Wehrführer am Freitagabend in Sassen-
hausen, das Durchschnittsalter der Fahr-
zeugflotte von zuvor 14 auf mittlerweile 11
Jahre zu reduzieren. Und dies bei einem
Fuhrpark von immerhin 35 Autos. Dies sei
nur deshalb möglich, weil Feuerwehr, Rat
und Verwaltung Hand in Hand arbeiteten.
Da kam es durchaus sehr gelegen, dass am
Freitag die offizielle Übergabe des neuen
Einsatzfahrzeuges an die Löschgruppe
Sassenhausen gefeiert werden konnte.
Und das an einem herrlichen Frühsom-
mertag mit strahlendem Sonnenschein.

Jens Schmitt strich den 900-Liter-Was-
sertank des Fahrzeuges heraus: „Das hat-

ten wir vorher nicht.“ Aber die Notwendig-
keit sei definitiv gegeben. In Sassenhau-
sen ist ab sofort ein TSF-W stationiert –
die Abkürzung steht für Tragkraftspritzen-
fahrzeugmitWasser. Löschzugführer Tho-
mas Weber betonte die Effizienz der Neu-
anschaffung, die das 35 Jahre alte Trag-
kraftspritzenfahrzeug ersetze. „Bei schwie-
rigen Einsätzen zählt jede Sekunde.“ Das
sei beim Vorgängermodell nicht mehr ge-
geben gewesen.
Stichwort Schwierigkeiten: Die stellten

sich durchaus bei der Beschaffung ein, wie
Anke Fuchs-Dreibach, Sassenhausens

Ortsvorsteherin und stellv. Bürgermeiste-
rin, durchblicken ließ. „Wir hätten dasDing
gerne schneller über die Bühne gebracht.“

Allerdings habe sich zunächst trotz Aus-
schreibung kein einziger Anbieter gefun-
den.

Letztlich sei die 160.000-Euro-Investi-
tion doch noch gelungen, so Anke Fuchs-
Dreisbach. Aus Sicht der Kommune sei die
Neuanschaffung zumindest ein kleines
Zeichen der großen Wertschätzung für die
Arbeit derFeuerwehr: „Ihr riskiert euerLe-
ben, um Menschen in Not zu helfen.“ Die
Stadt Bad Berleburg investiere ganz ge-
zielt in die Infrastruktur ihrer Feuerwehr,
gab die Stellvertreterin von Bürgermeister
Bernd Fuhrmann zu bedenken.

Größe und Funktionen der Autos seien
auf die Bedürfnisse jeder Löschgruppe zu-
geschnitten, in Sassenhausen sei das Fahr-
zeug beispielsweise mit Allradtechnik aus-
gestattet. Und: „Es passt millimetergenau
in das Gerätehaus, das 2011 mit viel Eigen-
leistung fertiggestellt wurde.“ 13 Aktive ge-

hörten der Löschgruppe Sassenhausen an,
hinzu kämen fünf Mitglieder der Jugend-
feuerwehr.

Nicht zuletzt müsse man die Investi-
tion, so Anke Fuchs-Dreisbach, auch als
Beitrag zur interkommunalen Zusammen-
arbeit sehen: „Kein Waldbrand macht an
Stadtgrenzen halt. Für die Feuerwehr gibt
es die unterschiedlichsten Herausforde-
rungen.“

Fahrzeugübergabe in Sassenhausen: (v.l.) Dirk Henk, Georg Zeuge, Jens Schmitt, Anke Fuchs-Dreisbach und Dirk Schlabach.
n Kleines Foto: Das neue Fahrzeug der Löschgruppe Sassenhausen wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Fotos: vö
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Gewalt und Armut treiben
Millionen Kinder auf die Straße.
terre des hommes unterstützt
weltweit Jungen und Mädchen
dabei, ein geregeltes Leben
zu führen, mit Schule oder Aus-
bildung. Damit sie selbstbewusst
ihre Zukunft gestalten können.

Mit Ihrer Spende helfen Sie
diesen Kindern, den Neuanfang
zu schaffen.

Ein Zuhause für
Straßenkinder

Aktiv, kreativ und
manchmal laut

Warum die Schul-Band am Johannes-Althusius-Gymnasium
nicht um ihre Zukunft fürchten muss

hp Bad Berleburg. Oft sind es die Din-
ge abseits des Unterrichts, die die Erinne-
rungen an die eigene Schulzeit prägen:
sportliche Wettkämpfe, Arbeitsgemein-
schaften, kulturelle Aktivitäten – je nach
eigener Interessenlage. Eine Institution am
Bad Berleburger Johannes-Althusius-
Gymnasium (JAG) ist seit vielen Jahren die
Schul-Band: aktiv, kreativ und manchmal
laut.
Als Band einer Schule mit ausschließ-

lich aktiven Schülerinnen und Schülern ist
die Besetzung aber ständig im Fluss. Das
liegt auf der Hand. „Im Moment freut sich
die Band, an einem guten Punkt zu sein
und ein vielfältiges Repertoire erarbeitet
zu haben“, verrät Schulleiter Clemens Bin-
der. Eine ideale Gelegenheit also, um das
Können einmal vor Publikumzupräsentie-
ren.
Die Schul-Band gab jetzt bei herrli-

chem Frühsommerwetter ein Konzert auf
demSchulhof desGymnasiums inBadBer-
leburg. Und das vor durchaus beachtli-
chem Publikum. Denn: Der freie Eintritt
und die laute Musik, die akustisch durch-
aus inder ganzenStadt verteiltwurde, lock-

ten viele Zuhörerinnen und Zuhörer an. Es
wurde ein stimmungsvoller Abend in Bad
Berleburg, der bereits einen Vorge-
schmack auf die BLB-live-Abende in we-
nigen Wochen lieferte.

Für die Schul-Band war es zumindest in
dieserBesetzungeinAbschiedskonzert: Ei-
nige der Musikerinnen und Musiker wer-
den fertig mit der Schule und deshalb im
Sommer die Band verlassen. Konkret sind
das JakobLach amGesang sowieMarieAu-
gust und Paul Reinhard an den Altsaxo-
phonen. Alle drei haben die Schulband in
den vergangenen Jahren geprägt und vor-
angebracht. „Es war eine tolle Zeit, aber
die Schul-Band macht weiter – dann eben
in neuer Besetzung“, sagte Jakob Lach.

Und daran haben die Aktiven auf der
Bühne durchaus einen ordentlichen An-
teil: Ein besonderes Merkmal der Schule
ist, dass sich meist die Abgehenden früh
um Nachfolgende in der Band kümmern.
Das ist längst passiert. Die „Neuen“ präsen-
tierten sich bereits auf dem Schulhof und
machten deutlich, dass die Band nicht um
ihre Zukunft fürchten muss.

Die Schul-Band des Johannes-Althusius-Gymnasiums lieferte in dieser Besetzung ein
tolles Abschiedskonzert auf dem Schulhof. Foto: hp

 

 

Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Bad Laasphe

Bauleitplanung der Stadt Bad Laasphe
Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) für den Bereich

„Wahlbachsmühle“
Stadtteile Bermershausen und Saßmannshausen

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB
Die Entwurfsunterlagen der FNP-Änderung inkl. Umweltbericht mit Fachbeitrag „Arten- 
und Biotopschutz“ (Anlage) sowie den umweltbezogenen Stellungnahmen aus dem früh-
zeitigen Beteiligungsverfahren liegen im Zeitraum vom

Montag, den 12.06.2023 bis einschließlich Freitag, den 14.07.2023
im Rathaus der Stadt Bad Laasphe, Mühlenstraße 20, 57334 Bad Laasphe während der 
folgenden Dienststunden sowie nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Montag bis Mittwoch: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr,
Donnerstag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr und

Freitag: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Stellungnahmen zum Entwurf der FNP-Änderung können von jedermann während der o.g.
Auslegungsfrist schriftlich, per E-Mail an post@bad-laasphe.de oder während der oben 
genannten Dienststunden zur Niederschrift unter der genannten Adresse abgegeben wer-
den. Einsichtnahme und Abgabe von Stellungnahmen zur Niederschrift sind nach telefoni-
scher Terminabsprache auch außerhalb der angegebenen Dienststunden möglich.
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB werden die Planunterlagen zusätzlich in das Internet einge-
stellt und können auf der Homepage der Stadt Bad Laasphe unter www.stadt-badlaasphe.
de und dem zentralen Internetportal des Landes unter www.bauportal.nrw.de eingesehen 
und heruntergeladen werden.
Gem. § 3 (2), Satz 2 Halbsatz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können.
Gem. § 3 (3) BauGB wird ergänzend darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 (3) Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 (2) des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 (3) Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro nach § 4b BauGB mit der
Durchführung des Verfahrens beauftragt wurde.
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen (gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB):
In der zur Bauleitplanung erfolgten Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB wurden insbeson-
dere Angaben gemacht zu Boden-, Wasser-, Luft- und Klimafunktionen, zur Grüngliede-
rung und Realnutzung und zum örtlichen Landschaftsbild.
In dem ergänzend dazu erfolgten Fachbeitrag Arten- und Biotopschutz wurde, auf Basis Arten- und Biotopschutz wurde, auf Basis Arten- und Biotopschutz
der Ergebnisse örtlicher Kartierungen, die Vereinbarkeit der Bauleitplanung mit arten- und 
biotopschutzrechtlichen Belangen fachgutachterlich belegt.
Vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen:
Aus dem vorlaufend erfolgten Beteiligungsverfahren nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB liegen
Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen zu folgenden Themenkomplexen 
zur öffentlichen Einsichtnahme vor:

• Vorgehen beim Auffinden von Bodendenkmalen,
• Entlassung der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Bad Laasphe“,
• Umgang mit biotop- und artenschutzrechtlichen Anforderungen sowie
• zu den Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verhinderung, zur Verringerung und zum 

Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen.
Die Lage des Plangebietes sowie der räumliche Geltungsbereich und der Entwurf 
(nur Planteil) gehen aus den nachstehenden Übersichtskarten hervor (fett umrandeter 
Die Lage des Plangebietes sowie der räumliche Geltungsbereich und der Entwurf 
(nur Planteil) gehen aus den nachstehenden Übersichtskarten hervor (fett umrandeter 
Die Lage des Plangebietes sowie der räumliche Geltungsbereich und der Entwurf 

Bereich).
Räumliche Lage des Plangebietes

(OpenStreetMap Grundlage – unmaßstäblich)

Räumlicher Geltungsbereich und Entwurf der FNP-Änderung
(Planteil – unmaßstäblich)

Bad Laasphe, den 24.05.2023 gez. Ter l inden, Bürgermeister

I. Haushaltssatzung der Stadt Bad Laasphe
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Bad Laasphe mit 
Beschluss vom 9. März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf 40.593.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 40.509.100 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 30.412.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 37.069.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.513.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 5.917.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 25.748.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 12.558.500 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 2.926.100 €
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärungen, der zur Leistung
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 842.000 €
festgesetzt.

§ 4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 28.000.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit der Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt 
Bad Laasphe vom 24.07.2019 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 338 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v.H.

2. Gewerbesteuer 495 v.H.
§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder 
hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaß-
nahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8
Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan
nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 10.000 €
festgesetzt.

II. Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der Stadt Bad Laasphe

für das Haushaltsjahr 2023
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Land-
rat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 57069 
Siegen mit Schreiben vom 17. März 2023 angezeigt worden.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30. Mai 2023 bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2024 durch den Rat der Stadt Bad Laasphe im 
Rathaus der Stadt Bad Laasphe, Mühlenstrasse 20, 57334 Bad Laasphe, Zimmer 210 
öffentlich aus.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht geltend ge-
macht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Bad Laasphe, den 24. Mai 2023 Der Bürgermeister
gez. Dirk Ter l inden


